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/Hcht ICensistmz in icz ^öniaLfiöUiikf

Unsidierheit durch soziale Sicherung?

Von Sozialpolitik aktuell zu 
spredien, heißt entweder ein 

System zusammenhängender und 
aufeinander abgestimmter staat- 
lidier Maßnahmen behandeln oder 
alle Vorgänge der staatlichen 
Politik, die irgendwie das Soziale 
betreffen, unter einem Oberbegriff 
sammeln, der sie leitet. Beides ist 
für die Bundesrepublik kaum mög
lich, obwohl die „Soziale M arkt
wirtschaft" ein anderes Ergebnis 
erw arten läßt. Doch liegt es w eni
ger an den geistigen Trägern die
ses Konzeptes, sondern mehr an 
der bisher praktizierten Sozialpoli
tik, die riditig  zu handeln glaubt, 
wenn sie den organisierten Sdirei- 
ern in ihren Praktiken deutlidi 
nadigibt.

P o litik  d e r  W ahlgeschenke . . .

Die „Politik der W ahlgesdienke" 
ist sdion zu oft kritisiert worden, 
als daß sie hier nodi besonders 
ausgeführt werden müßte. Immer
hin soll hier selbst die wahltakti- 
sdie Fragwürdigkeit soldier Ge
schenke angem erkt werden; denn 
die Institutionen (pressure groups) 
und ihre Exponenten, die soldie 
Gesdienke fordern, vertreten  kaum 
immer die mit den daraufhin er
folgenden Maßnahmen begünstig
ten Gruppen.

Damit ist sdion eine Teilabsage 
an den zweiten Teil der vorange
stellten A lternative gegeben wor
den. Sdieint dodi die W ahltaktik 
immer m ehr das leitende Prinzip 
sozialpolitisdier Erwägungen, Aus
einandersetzungen und Maßnah
men geworden zu sein. Bei beiden 
parlam entarisdien Kontrahenten, 
Koalition und Opposition, sdieint 
in dieser H insidit große V orsidit 
zu walten; aber audi die Interes
senverbände selbst w erden offen
bar nadi dem Prinzip der W ahl- 
geschenke verwaltet.

Die Folge dieses V erhaltens der 
politisdien M aditgruppen ist eine 
wadisende Selbstverständlidikeit 
w eiterer Forderungen, die nicht

mehr sadilidi begründet werden, 
sondern über M achtstränge Aus- 
sidit auf Durchsetzung haben.

Die Vielschichtigkeit der vorge
tragenen Forderungen und der sie 
angeblidi vertretenden Bevölke
rungsgruppen führt zu einer — 
selbst für die W ahltaktik  proble
matischen — Ubersdineidung der 
sozialpolitischen M öglidikeiten. 
Obwohl dadurch die Aussicht auf 
einen durdi die Sozialpolitik er- 
reid iten  W ählergewinn erheblidi 
verm indert wird, hat die bisherige 
Praxis sich immer m ehr festigen 
und an Selbstverständnis gewinnen 
können. Das alles bedeutet jedoch 
nidit, daß es sidi dabei schon um 
eine Sozialpolitik, gar um eine 
„richtige" Sozialpolitik handelt.

. . . verh in d ert Selbstverständn is  
d er S o z ia lp o litik

Der andere W eg der besdiriebe- 
nen A lternative ist nach dem Krie
ge bei uns bisher kaum beschritten 
worden. Welche sozialpolitischen 
Maßnahmen w ären aus einer syste
matischen Sozialpolitik erfolgt?

Hier zeigt sich das Dilemma einer 
Sozialpolitik, die kein Selbstver
ständnis aufzuweisen hat, sondern 
ihre Anregungen von Machtberei
chen der Politik empfängt. Deshalb 
w urde die mit dem Kriege einge
tretene Auflösung nicht zu einer 
Umwälzung und zu einem Aus
gleich der sozialen Startbedingun
gen benutzt.

Damals — bei Beginn des Auf
baus unseres Wirtschafts- und 
Sozialsystems — bestanden keine 
verbindlichen oder ausreichend er
klärten Vorstellungen über das an
zustrebende Leitbild der Sozial
politik. Folglich w aren die politi
schen Bereiche dominierend, die 
Ziele für die Gesamtheit anzubie
ten hatten.

U ngenutzte C hancen

So standen seinerzeit alle Mög
lichkeiten, den wirtsdiaftlichen 
W iederaufbau und den W iederauf

bauw illen der Unternehmer zu for
cieren, im Vordergrund. Die hier
für eingesetzten M ittel waren 
sozialpolitisch einseitig und hielten 
sich selbst noch in Zeiten, die eine 
Dämpfung des Wachstums wahr
scheinlich vertragen hätten. Die 
Selbstfinanzierung der Betriebe, er
möglicht durch jahrelange Steuer
freiheit der nichtentnommenen Ge
winne, ließ den Aufbauerfolg, an 
dem alle beteiligt waren, wenigen 
zufließen: Kapital, d. h. wirtschaft
liches Eigentum, wurde nicht ge
streut, sondern noch mehr konzen
triert.

Auch andere große Chancen, 
sozialpolitisch wirksam zu werden, 
blieben damals wie heute unge
nutzt, z. B. die Chance einer regio
nalen N euverteilung von Bevölke
rung und W irtschaft oder die Mög
lichkeit der Neuordnung von Oli
gopolen und Kartellen. Zu spät, 
nämlich erst nach der materiellen 
Festigung der sozialökonomischen 
Erscheinungen, setzten hier politi
sche Bestrebungen ein, die Entwick
lung zu lenken. Doch nun waren 
die einmal gerufenen Geister 
schwer zu meistern.

P u n k tu e lle  In te rven tio n en  . , .

Um so stärker zeigte sich die 
sozialpolitische Schwäche der bis 
dahin betriebenen Politik. Trotz
dem w ar die Sozialpolitik auch 
w eiterhin auf wenige sichtbare 
Aktionen beschränkt: Renten- und 
Pensionsaufbesserung, Flüchtlings
und Vertriebenenhilfe usw., doch 
blieb der Lastenausgleich zum gro
ßen Teil ein Ausgleich unter den 
ehemals Besitzenden und damit 
überwiegend ein wirtschaftspoliti
sdies Mittel.

Die Sozialpolitik in W estdeutsch
land wurde seit dem Kriege bisher 
auf die Beseitigung von Notlagen 
und auf ungerecht empfundene 
Situationen geriditet, wobei selbst 
diese Maßnahmen noch unter wahl
taktischen Aspekten standen. Trotz 
genügender Anlässe unterblieben 
Auseinandersetzungen über die 
großen sozialpolitischen Fragen und 
dementsprechend geeignete Maß
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nahm en zur wirksamen und zielbe- 
w ußten Gestaltung der Sozialstruk
tu r und der sozialen Verhältnisse. 
Auch w urde bei diesem Treiben
lassen der sozialpolitischen Ent
wicklung die Möglichkeit einer 
ak tiven  System konkurrenz gegen
über den kom m unistisdien Syste
men übersehen.

Diese Besdiränkung der Sozial
politik  auf das „Feuerwehr-Prin- 
zip“ ha t im allgem einen zu einer 
Auflösung der persönlidien V er
antw ortung in W irtschaft und Staat 
geführt. Die Selbsthilfe und Selbst
vorsorge der einzelnen Familien 
und M ensdien, die aus soldier per
sönlichen V erantwortung folgen, 
w urden dadurdi immer mehr be
sdiränkt. Im gleidien Maße verlor 
die Sozialhilfe innerhalb der Grup
pen (Großfamilien, N adibarsdiaf- 
ten, Gemeinden usw.) unter Hin
weis auf die staatliche U nterstüt
zung m ehr und m ehr an Bedeutung.

In voller Konsequenz dieses Zu
standes richtet sidi das Einzelver
halten  immer weniger an den indi
viduellen Determinanten, sondern 
zunehmend an den als staatlich 
garantiert angesehenen Deckungen

. . . verm itte ln  k e in  G efü h l 
d er  S icherheit

Trotzdem ist das Gefühl der 
Sicherheit beim einzelnen Staats
bürger keineswegs proportional mit 
dem Umfang sozialpolitisdier 
A ktionen gestiegen. Einesteils w ird 
es von dem Argwohn verdrängt, 
daß m an selbst nicht angemessen 
beteiligt sei; andererseits — und 
wohl überwiegend — ist hieran die 
m angelnde Transparenz der sozial- 
politisdien Maßnahmen sdiuld.

Solange ein Rententarif nicht mit 
eindeutigen, für den Beteiligten 
ohne w eiteres ersiditlidien An-

sprüdien erklärbar wird, sind Un- 
sidierheit und Argwohn die zu er
w artenden Reaktionen. Selbst eine 
die Selbstverantwortung auflösen
de Erwartung eines staatlidi ge
sicherten Existenzminimums reidit 
nidit zur Begründung eines weit
verbreiteten Sicherheitsgefühls aus, 
zumal hierbei die Unsidierheit nun 
auf die bisher weniger beaditeten 
Felder (allgemeine W irtsdiafts
lage, Bestand des Staates usw.) ver
lagert wird.

Für das Selbstverständnis der 
Sozialpolitik und für ihre politische 
wie praktisdie Durdisetzung w äre 
aber vor allem eine k lare Gegen
überstellung der Konsequenzen der 
möglichen Verhaltensweisen im 
System der sozialen Sidierung zu 
fordern. Es muß durdischaubar sein, 
gegenüber weidien möglidien an
deren Vorteilen der Rentenan- 
sprudi auf Einkommenshöhe und 
Einkommensart begrenzt wird. Das 
alles kann aber eine Sozialpolitik 
nicht leisten, die nur an D eta ils , 
operiert.

M indestforderung: 
G rundkonzeption

Solange aber dieser Zustand der 
Sozialpolitik anhält und sie selbst 
ohne eigenes Operationsfeld bleibt, 
sollte wenigstens ihre V erbreite
rung durch eine sozialpolitische 
Kontrolle der Maßnahmen der an 
deren politisdien Ressorts versudit

werden. Das geschieht aber nicht 
durch Erweiterung vorgeschlagener ■ 
Gesetze mit Zusätzen für die sdiwä- 
dieren Bevölkerungsteile oder gar 
durch Vorlage neuer Gesetze in 
diesem Sinne; vielmehr müßte 
überlegt werden, ob die beabsich
tigten Maßnahmen der anderen 
Ressorts überhaupt den sozialpoli
tischen A bsiditen entsprechen. Frei
lidi ist audi hierfür eine k lare 
sozialpolitische Grundlinie die erste 
Voraussetzung.

Sdiließlidi richtet sich die Sozial
politik auf die Regulierung m ate
rieller Ansprüche der Gesamtbe
völkerung oder ihrer Teile, sie ist 
daher letztlich meist auf die Staats
ökonomie angewiesen.

Das Bewußtsein dieser Bindung 
gibt ihr zugleich die Chance zu 
einer Versachlidiung ihrer Mittel 
und ihrer Probleme. Versachlidiung 
heißt in  diesem Zusammenhang die 
Bewältigung des Notwendigen mit 
den gebotenen M öglidikeiten. 
Diese Möglichkeiten werden aber 
mit „Wechseln auf die Zukunft" 
überzogen, wenn nicht Effekte da
durdi bew irkt werden, in der Zu
kunft die Möglichkeiten mindestens 
im erforderlidien Umfang auszu
dehnen. Solche Effekte sind aber 
nur von strukturverändernden 
Maßnahmen zu erwarten, aber ge
rade mit denen ist die gegenwärti
ge Sozialpolitik ganz besonders 
sparsam. (Sto.)

Perfektionierung, aber keine Gerechtigkeit!

W  enn man die deutsche Renten- 
versidierung mit ähnlichen Rege
lungen zugunsten der Alten und In
validen in  anderen Ländern ver
gleicht, gewinnt man den Eindruck 
einer weit überdurchsdinittlichen 
Leistungsfähigkeit. Wer vom 20. 
bis 65. Lebensjahr Beiträge gezahlt

hat, darf eine Rente erwarten, die 
mehr als zwei Drittel seines durch- 
sdinittlidien versidierungspflichti- 
gen Lohnes ausmadit. M ehr noch, 
seine Ansprüdie werden im Maße 
der fortschreitenden Geldentwer
tung und des Wirtschaftswachstums 
aufgewertet.

VEREINSBANK IN HAMBURG
ÄLTESTE HAMBURGER G I R O B A NK

Z E N T R A L E !  H A M B U R G  1 1 ,  A L T E R  V A L L  2 0 — 3 0,  T E L E F O N  361  061  
35 F I L I A L E N  U N D  Z W E I G S T E L L E N  I N  GROSS - H A MB  UR G,  C U X H A V E N  Ü N D  K I E L
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Obwohl diese Regelung erst seit 
1957 in Kraft ist, wurden die früher 
bezahlten Beiträge auf Grund be
stimmter Skalen für das neue 
System umgerechnet und aufge
wertet. So ist die Rentenversiche
rung heute die einzige deutsche In
stitution der Altersversicherung, die 
auch durch zwei Geldentwertungen 
zerstörte Beitragsleistungen hono
riert, die Rente stellt überdies — 
abgesehen von den Versorgungs
leistungen aus Kriegsfolgen — für 
die große Mehrzahl aller heutigen 
Alten die einzige Einkommens
quelle dar.

G egenw ärtige A u fte ilu n g  
d er Sozia la u sg a b en  . . .

Innerhalb der EWG weist 
Deutschland nach Luxemburg den 
zweithöchsten Anteil der Ausgaben 
für soziale Sicherheit am N etto
sozialprodukt aus (I960: 17®/o). In 
Frankreich (16,2 V»), Italien {14,9 “/o), 
Belgien (14,6 Vo) und den Nieder
landen (13,4 “/o) ist dieser Anteil 
zum Teil wesentlich niedriger. Von 
den Ausgaben für soziale Sicherheit 
entfielen 1960 nicht weniger als 
SS*/» auf die Leistungen für Invali
dität, A lter und Hinterlassene; ver
gleichsweise betrug derselbe An
teil in den übrigen EWG-Staaten 
33 bis 46®/». Dementsprechend sind 
auch die Beiträge mit 14 ®/o des ver
sicherten Bruttoarbeitsentgelts be
sonders hoch.

Q uantitativ gesehen, stellt die 
Rentenversicherung somit das Kern
stück der deutschen sozialen Siche
rung dar. Die deutsche Sozialpolitik 
hat sich damit einseitig für die 
Sicherung der Alten und der Inva
liden entschieden, während im Ge
gensatz zu den übrigen EWG-Staa
ten die Leistungen für die Kinder 
relativ gering sind: Sie machten 
1960 nur 1 ®/» der gesamten Aus
gaben für soziale Sicherheit aus 
und sind damit anteilsmäßig mit 
Abstand am kleinsten.

Ob man es wahrhaben will oder 
nicht, jeder Entscheid bedeutet zu
gleich auch Verzicht auf die nicht 
gewählten Möglichkeiten. Die deut
sche Sozialpolitk hat sich für die 
großzügige Sicherung des Alters 
entschieden, und da nicht ein be
liebig großer Anteil des Sozialpro
duktes als Sozialleistung umverteilt

werden kann, sind die Möglichkei
ten zum Ausgleich anderer Risiken 
und Belastungen entsprechend ein
geschränkt worden. Der Entscheid 
ist auch aus der Notsituation der 
A lten und Invaliden in Deutsch
land nach dem Kriege verständlich. 
Hier zeigte sich die dringendste 
Not, hier schien das offenkundigste 
Risiko zu sein, denn zweimal in 
einer Generation w ar ein Großteil 
des Ersparten verlorengegangen.

. . . fü r  d ie  Z u k u n ft  bedenklich  ?

Man hatte aus der Vergangenheit 
gelernt und wollte alle Gefahren 
bannen. Jetzt wurde die Sicherung 
gegen die Geldentwertung, ja  sogar 
die Beteiligung am zukünftigen 
Wirtschaftswachstum gleich ins 
System mit eingeplant. Umlagever
fahren, Solidarität zwischen den 
Generationen, dynamische Rente, so 
lauteten die Zauberformeln, die sich 
durch volkswirtschaftliche Überle
gungen stützen lassen.

Man kann sich fragen, ob hier 
nicht zugleich des Guten zuviel und 
zuwenig getan wurde: Solidarität 
zwischen den Generationen bedeu
tet, daß die jeweils aktive Genera
tion für den Unterhalt der nicht 
mehr Aktiven aufkommen soll. 
Realwirtschaftlich gesehen, ist dies 
ohnehin der Fall. Güter und Dienst
leistungen können nur zum klein
sten Teil für spätere Zeiträume ge
speichert werden, im übrigen muß 
die ganze Bevölkerung von der 
Arbeit der jetzt Produktiven leben. 
Die Gestaltung des Systems der 
Rentenversicherung beeinflußt des
halb nur die Verteilung der jeweils 
laufenden Produktion zwischen Ak
tive und nicht mehr Aktive.

In einer Bevölkerung, deren V er
hältnis zwischen Aktiven und In
aktiven annähernd gleich bleibt, er
geben sich hierbei keine Schwie
rigkeiten. Dies ist jedoch bei der 
deutschen Bevölkerung nicht der 
Fall. Bis ca. 1985 wird sich das Ver
hältnis von A lten zu Erwerbstätigen 
von Jah r zu Jahr verschlechtern. 
Die Zahl der Alten nimmt stärker 
zu als die Zahl der erwerbstätigen 
Bevölkerung. W ährend noch in den 
letzten Jahren etwa drei im er
werbsfähigen A lter stehende Per
sonen einen 65jährigen oder älte
ren Einwohner zu ernähren hatten.

werden es nach 1980 nur noch zwei 
Erwerbsfähige sein. Da das deut
sche Rentenversicherungssystem je
dem Alten einen festen Anteil am 
Sozialprodukt verspricht, wird der 
Gesamtanteil des Sozialprodukts, 
der den A lten zur Verfügung ge
stellt werden muß, in den nächsten 
Jahrzehnten stark  ansteigen. Das 
bedeutet, daß die aktive Bevölke
rung dn den nächsten Jahrzehnten 
zusätzliche Opfer zugunsten der 
alten Generation zu erbringen ha
ben wird, sei es in Form einer Er
höhung der Beiträge zur Rentenver
sicherung, sei es in Form erhöhter 
Staatszuschüsse.

Nun sind gerade die in den näch
sten Jahrzehnten ins rentenberech
tigte A lter kommenden Generatio
nen für die ungünstige demographi
sche Lage mitverantwortlich, da sie 
in der Zwischenkriegszeit die Ge
burtenzahl exzessiv beschränkt ha
ben. Diese Generationen haben un
ter demographischem Gesichtspunkt 
„über ihre V erhältnisse gelebt", das 
heißt, sie haben die Versorgungs
lasten für die Kinder stark redu
ziert und hatten ihrerseits noch re
lativ geringe Altersversorgungsla
sten zu tragen. Dafür wird die Be
lastung der nun aktiven Generation 
um so stärker sein. Es ist also da
mit zu rechnen, daß der Anteil der 
A ltersrenten an den Ausgaben für 
soziale Sicherheit noch zunehmen 
wird und daß damit die Finanzie
rung anderer Leistungen der sozia
len Sicherheit beeinträchtigt wird.

G renzen  d e r  S o lid a r itä t

Der Solidaritätsgedanke spielt in 
der ganzen Sozialversicherung eine 
große Rolle. Er wurde in der Ren
tenversicherung jedoch nur hin
sichtlich der Solidarität der Genera
tionen, nicht aber hinsichtlich der 
Solidarität des ganzen Volkes zu
ende gedacht.

Nicht jeder kann nämlich in den 
Genuß der hohen Leistungen bei 
A lter und Invalidität gelangen. 
Zwei Bevölkerungsgruppen sind 
praktisch ausgeschlossen: einerseits 
alle diejenigen, die auf Grund ir
gendwelcher Gebrechen nie ins Er
werbsleben eintreten können, und 
andererseits diejenigen Angestell
ten und Selbständigen, die bereits
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in den ersten fünf Jahren  ihrer Er- 
w erbstäligkeit ein Einkommen er
reichen, das über der Versidie- 
rungspflichtgrenze liegt. Diesen ist 
auch eine freiwillige W eiterver
sicherung nicht möglidi, und sie 
sind für ihre Alters- und Invalidi
tätssicherung auf privatw irtsdiaft- 
lid ie V ersidierungsträger allein an
gewiesen. ü b er die Entrichtung von 
Steuergeldern tragen sie jedocii 
ihrerseits zur Finanzierung der Al
ters- und Invalidenrenten der V er
sicherten bei, und sie w erden dies 
aller Voraussicht nach in den näch
sten  Jahrzehnten in verstärktem  
Maße tun müssen.

Die Zahl derjenigen, die durch 
diese Regelung benachteiligt w er
den, steigt mit wachsenden Durch
schnittseinkommen von Jah r zu 
Jah r an, da die Versicherungs- 
pfliditgrenze bei 15 000 DM pro 
Jah r festgesetzt ist, im Gegensatz 
zu allen übrigen Faktoren des Sy
stems, die nadi Maßgabe des W irt- 
sdiaftswachstums und der Einkom
mensentwicklung dynam isiert sind. 
Gegenwärtig sind es vor allem die 
jungen Akademiker, deren Einkom
m en bei Beginn der Erwerbstätig
keit zwar noch unterhalb der Ver- 
sicherungspfliditgrenze liegt, die 
sich jedoch normalerweise in fünf 
Jah ren  bereits über diese Grenze 
hinaus entwickeln.

Es ist jedodi nicht einzusehen, 
weshalb diese meist n id it vermö
genden Bevölkerungsschichten, de
ren Einkommen im Verhältnis zu 
dem von ihrer Umwelt von ihnen 
erw arteten Lebensstil recht gering 
ist, weniger sidierungsbedürftig

sein sollen als Bevölkerungskreise 
mit einem niedrigeren „sozialen 
Existenzminimum". M ehr und mehr 
wird dies auch für die qualifizier
ten kaufmännisdien und techni
schen Angestellten zutreffen.

Verdächtige libera le  K r it ik

Gegenüber solchen kritischen Ein
wendungen wird von liberal den
kender Seite her argumentiert, man 
solle den Bereich der Sozialver
sicherung nidit zu weit ausdehnen, 
da sie die Eigeninitiative im Be
reich der Sidierung töte. M an müsse 
die Mensdien zur M ündigkeit er
ziehen. Mag dieser Gedanke hin
sichtlich der Zwangsversicäierung 
eine gewisse Berechtigung haben, 
so ist doch nicht einzusehen, wes
halb die Möglichkeit einer freiwilli
gen Sozialversicherung als A lterna
tive oder vorwiegend als Ergänzung 
der privaten Versicherung ein Zei
chen der Unmündigkeit sein soll.

Der Verdadit liegt nahe, daß hin
ter dieser Argumentation in erster 
Linie ein Interesse der privaten 
Versicherungsgesellschaften steht, 
deren Befürchtungen hinsichtlidi 
eines Rückgangs der Geschäftstätig
keit — wie es übrigens auch die 
Situation in anderen Ländern, die 
die Volksversicherung eingeführt 
haben, beweist — sich bisher nicht 
bewahrheitet haben.

Ein noch krasserer Verstoß gegen 
das Gereditigkeitsempfinden ist der 
Ausschluß der Geburtsgebrechlichen 
und sonstigen Frühinvaliden aus 
dem System. Diese sind beim deut
schen Versidierungssystem auf die

Fürsorge angewiesen, auf die sie 
nach dem neuen Sozialhilfegesetz 
zwar einen rechtlichen Anspruch 
haben, dessen Höhe jedoch w eiter
hin zu einem guten Teil dem Er
messen der Fürsorgeträger anheim 
gestellt ist.

Die deutsche Rentenversicherung 
ist keine Institution des sozialen 
Ausgleichs. Sie hält für die V er
sicherten am Grundsatz der Propor
tionalität von Beiträgen und Ren
ten fest und garantiert keine Mini
malrente. Sie schließt nicht nur die 
begüterten Bevölkerungskreise aus, 
sondern auch gerade jene Schichten, 
die des sozialen Schutzes am mei
sten bedürftig sind, und verw ehrt 
breiten mittelständischen Kreisen 
den Zugang zur einzigen Siche
rungsinstitution für A lter und Inva
lidität, deren Leistungen in w ert
mäßiger Höhe nach menschlichem 
Ermessen in Anbetracht der sich 
über Jahrzehnte erstreckenden Risi
kodauer als gesichert angesehen 
werden können. Trotzdem bean
sprudit sie den größten Teil aller 
Ausgaben für soziale Sicherheit 
und hat zugleidi nur einen sehr be
schränkten Umverteilungseffekt.

V olksversicherung  a ls  In s tru m en t 
des so z ia len  A usg leichs

Umverteilt wird in Deutschland 
nur ülier das Steuersystem, dort 
jedoch in recht beträcäitlicher Weise. 
W ir stellen die Frage, ob es nicht 
sinnvoller wäre, den mit der Um
verteilung angestrebten sozialen 
Ausgleich in zweckgebundener 
W eise innerhalb des Sozialversiche
rungssystems zu vollziehen. W ürde 
die deutsdie Rentenversicherung in

lernsprechen 
"ernschreiben
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ition • Rundfunk, Fernsehen, Phono • Signal-, Sicherungs- und Regeltechnik • Elektronische 
itenverarbeitende Systeme ■ Rohrpost- und Förderanlagen • Kabel und Leitungen • Elek- 
sche und elektronische Bauelemente STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG STUTTGART
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eine Volksversidierung umgewan
delt, die Beitragsbemessungsgrenze 
aufgehoben und eine Rentenober
grenze in der Höhe beispielsweise 
der durchsdinittlidien Jahresein
kommen aller Erwerbstätigen ein
geführt, so ließe sich der vom Ein
kommen zu entrichtende Beitrags
satz stark senken. Es würde dann 
das gesamte Einkommen aller na
türlichen Personen beitragspflich
tig, jedoch mit einem wesentlich ge
ringeren Prozentsatz als heute.

Durch das Fallenlassen der V er
sicherungspflichtgrenze würde auch 
das für das System besonders be
denkliche Ausscheiden einer zuneh
menden Zahl von m ittleren Einkom
mensbeziehern gesteuert, das heute 
noch das Verhältnis von Beitrags
pflichtigen und Leistungsberechtig

ten über die demographische Ent
wicklung hinaus verschlechtert. Zu
gleich könnte das System so kon
zipiert werden, daß die ungünstiger 
werdende demographische Lage 
nicht automatisch zu höheren Staats
beiträgen führen müßte, so daß die 
öffentlichen Ausgaben und damit 
die Steuerzahler wenigstens von 
dieser Seite nicht stärker belastet 
würden.

Damit derartige Strukturänderun
gen in ihrem Resultat nicht zu ein
seitigen zusätzlichen Belastungen 
führen, bedarf es allerdings der so 
oft geforderten sozialpolitischen 
Gesamtkonzeption, die weder eine 
Frage des Geldes noch der politi
schen Macht, sondern des W illens 
zur geistigen Durchdringung der 
Probleme ist. (Kf.)

D urdisdiaubarkeit und Anpassungsfähigkeit
von Systemen sozialer Sicherheit

I n  den Zeiten der ersten Schritte 
einer umfassend staatlich gelenk
ten Sozialhilfe standen die ihrem 
Charakter nach materiellen Pro
bleme einer möglichst wirksamen 
Hilfe an möglichst viele der zahl
reichen, jetzt in das Bewußtsein 
öffentlicher Verantwortlichkeit ge
tretenen Stellen individuell-ökono
mischer Notlagen im Vordergrund 
des Interesses.

F lu t vo n  S o zia lgese tzen  . . .

Die in Deutschland gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts beginnende 
Flut d e r  Sozialgesetze und -V ero rd 
nungen ist auch gegenwärtig noch 
nicht versiegt. Auf die Erfolge jeder 
dieser Akte — gemessen am je 
weils unm ittelbar vorhergehenden 
Zustand — konnten ihre Schöpfer 
in der Regel mit Recht verweisen.

Um das Jah r 1930 gab die W elt
wirtschaftskrise der staatlichen so
zialen Fürsorge den zweiten star
ken Impuls. Unter dem Vorbild be
sonders der Initiative F. D. Roose- 
velts in den USA erw eiterte sich 
dabei der Gesichtswinkel der Hilfe 
zu dem der Schaffung einer voraus
schauend sorgenden und umfassen
den sozialen Sicherheit (Social 
Security).

Der Typ der Gesetze und sonsti
gen Maßnahmen änderte sich jedoch 
nicht grundlegend, es wurden ledig
lich immer neue Situationen, Aspek
te und Bereiche des Lebens ent
deckt, die der Hilfe- und Siche
rungsleistung bedürftig schienen, 
und sodann meist schleunigst durch 
ein neues Gesetz „geregelt“.

. . . doch ohne K o n sis ten z  . . .

In der Folge entstand daraus — 
trotz mancher Versuche zur Zusam- 
menfassungundVereinheitlichung— 
in den meisten Ländern und sehr 
ausgeprägt auch in Deutschland 
nicht ein konsistentes Gebäude 
oder Regulierungssystem öffent
licher Sozialleistungsrechte und 
-pflichten, sondern vielmehr ein 
umfangreiches Konglomerat von 
Normen, mit dem eine ähnlich 
strukturierte Ansammlung zahl
reicher Verwaltungseinrichtungen 
zwar faktisch arbeitet, dessen In
halte, Lücken, Überschneidungen 
und W idersprüche jedoch keinem 
einzelnen Menschen m ehr als nur 
ziemlich ungenau und unvollstän
dig bekannt sind. Das ganze Aus
maß der Inkonsistenz würde erst 
nach einer vollständigen Registrie
rung und logischen Aufarbeitung 
des Normenmaterials durch Elek

tronenrechner überschaubar sein, 
die, soweit bekannt ist, in  Deutsch
land jedoch noch nicht geplant 
werden.

Es ist nicht ganz unverständlich, 
wie es zu einem solchen System 
kommen konnte und mußte: Es 
w aren nicht nur gewollte und un
gewollte Unzulänglichkeiten frühe
rer Lösungen, sondern es waren 
auch immer neu auftretende Ver
änderungen der faktischen wirt
schaftlichen und sozialen Verhält
nisse und Vorgänge, die Forde
rungen nach neuen Regelungen 
vernünftig und berechtigt erschei
nen ließen.

Der gegenwärtig in Deutschland, 
speziell in der Bundesrepublik be
stehende A pparat ist auch noch 
fähig, in diesem Stil weitere De
tailergänzungen und -Verbesserun
gen anzunehmen und wirksam zu 
machen, wenn auch ihre Einpas
sung in das bestehende System zu
nehmend komplizierter und schwie
riger wird.

Empirische Erfahrungen und theo
retische Überlegungen lassen jetzt 
jedoch erkennen, daß der Zeitpunkt 
nicht mehr fern (oder sogar schon 
überschritten?) ist, in welchem aus 
dem skizzierten formalen Zustand 
resultierende funktionale Mängel 
im Gesamtergebnis die positiven 
W irkungen aller noch hinzukom
menden materiellen Detailverbes
serungen zu übersteigen beginnen.

. . . b ew irken  L eis tungsm ängel

Der vielleicht wirksamste Anteil 
der dem gegenwärtigen sozialen 
Sicherungssystem der Bundesrepu
blik innewohnenden Fehler könnte 
in denjenigen M erkmalen zu fin
den sein, die seine Durchschaubar- 
keit und seine Anpassungsfähigkeit 
beeinträditigen oder zerstören.

Diese beiden formalen Züge 
scheinen nicht unabhängig vonein
ander zu sein: W enn ein soziales 
System in seinem Aufbau auf Zen
tralismus und in seinen Leistungen 
auf ausgleichende Gerechtigkeit 
nach allgemeingültigen Prinzipien 
ausgerichtet ist, dann würden Un- 
durchschaubarkeit und Inkonsistenz 
darin widerprechende und wider
strebende Elemente bedeuten, die
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besonders auch seine zielsichere 
Lenkbarkeit, seine Anpassungs
fähigkeit an veränderte sachliche 
Bedürfnisse stören müßten.

Es darf wohl angenommen w er
den, daß diese Voraussetzungen 
und Erwartungen in einem beträcht
lichen Ausmaß auf das h ier in 
Frage stehende System sozialer 
Sicherheit anwendbar sind. W ie 
weit sie es im einzelnen bestim 
men, kann in diesem Rahmen nicht 
untersucht werden.

Darum will dieser Beitrag nur 
noch einige Hinweise darauf brin
gen, daß beide Momente, Undurch- 
schaubarkeit und Anpassungsun
fähigkeit, für sich genommen be
reits spürbare Leistungsmängel des 
Systems verursacht haben.

Hierbei soll auch lediglich auf 
einige Momente aufmerksam ge
macht werden, deren psychologi
sche W irksam keit sozial beachtens
w ert scheint.

P sychologische N achteile  
m a n g e ln d er  T ra n sp a ren z

W ährend eben die Undurchschau- 
barkeit des Systems und deren 
Folgen m ehr vom Standpunkt sei
ner verw altenden "Mannschaft" 
selbst, seiner Fachleute und Gehil
fen, gewürdigt wurden, sollen nun 
deren W irkungen auf die „Begün
stigten" des Systems, die in der 
Regel noch schwächer orientiert 
sind, ins Blickfeld rücken.

W er das Sicherungssystem in An
spruch nehmen will, leidet nicht 
allein darunter, daß er im aktuel
len Feld Leistungsansprüche leicht 
übersehen oder in der Verfolgung 
verfehlen kann.

Die W irksam keit sozialer Siche
rung mißt sidi nicht nur in der Be
w ahrung vor oder im Ausgleich 
von materiellem  Schaden, sondern 
auch schon in der Vermittlung des 
Gefühls, gesichert zu sein — eines 
Gefühls, das die meisten Menschen 
offenbar brauchen oder dessen 
Fehlen sie jedenfalls als Störung 
oder Bedrohung empfinden.

M angelnde oder widersprüchliche 
Information zerstören dieses Sicher
heitsgefühl und erregen Unbeha
gen und Unzufriedenheit; insofern

is t rationale Gewißheit ein konsti
tuierender Faktor emotionaler •
Sicherheit und Ausgeglichenheit.

A u sw eg lo ser  Teufelskreis?

Einer wirksamen Berücksichti
gung dieses Zusammenhangs durch 
praktische Maßnahmen stellen sich 
jedoch gewisse Schwierigkeiten 
entgegen;

Eine Erhöhung der realen und 
unm ittelbar sichtbaren sozialen 
Sicherung, die faktisch unverwandt 
gefordert wird, bedeutet entweder 
eine Vermehrung der Normen oder 
eine Erhöhimg ihres A bstraktions
niveaus. Für den Laien mindestens, 
der vor allem seinen Fall k lar vor
aussehen will, macht gewöhnlich 
beides die Orientierung schwieriger.

Es ist eine ziemlich entscheiden
de Frage, ob das notwendigerweise 
so ist oder ob es nur gegenwärtig 
faktisch geschieht — und etwa doch 
eine Vereinfachung möglich ist, die 
diesen circulus vitiosus von wach
senden Sicherheitsforderungen und 
das Sicherheitsgefühl indirekt wie
der störenden Erfüllungen dieser 
Wünsche unterbrechen würde.

Gegen die leichte Erreichung 
eines derartigen Erfolges spricht 
freilich die Erfahrung, daß im all
gemeinen mit wachsender Größe 
sozialer Systeme audi deren Un- 
durchsichtigkeit zuzunehmen be
ginnt.

Auch die m ehr oder weniger 
große Anpassungsfähigkeit des 
Sicherungssystems wirkt sich nicht 
nur auf seine d irekt greifbare m ate
rielle Leistungsfähigkeit aus.

Eine ungenügende Flexibilität, 
zum großen Teil aus einer unüber
sichtlichen Organisation stammend 
und in ihrer Wirkung ergänzt durch 
ungenügende Kenntnis der rele
vanten  Sachverhalte, verhindert un
m ittelbar eine Berücksichtigung und 
Vorausberücksichtigung von Struk
turveränderungen der sozialen 
Wirklichkeit.

Sobald Kreise der Bevölkerung 
an irgendwelchen Folgen diese Tat
sache merken oder ahnen, wird ihr 
V ertrauen in das System erschüt
tert — und dann sogar mit gutem 
Grund.

Es nützt dann auch gar nichts 
mehr, wenn unter psychologischen 
Hypothesen auf der Basis von Fak
toren operiert wird, d ie  sachlich 
unwirksam sind oder es aber bald 
werden.

Trügerische E m p feh lu n g en

So scheint es gegenwärtig eine 
unzulängliche M ethode zu sein, 
Sicherheitsgefühle aus einer w ei
ten Streuung von Eigentum erzeu
gen zu wollen oder dieses gar erst 
zu propagieren.

In einem noch krasseren und — 
sollten sie Erfolg haben — sehr 
verhängnisvollen Widerspruch zu 
unvermeidbaren Steigerungen der 
sozialen M obilität und V erände
rungen der Technologie stehen Pa
rolen wie „Die W elt verändert sich, 
das Handwerk bleibt" (Plakat
aktion der Dortmunder Handwerks
kammer in westfälischen Städten, 
Sommer 1963).

Sie können nur ganz oberfläch
lich und vorübergehend durch A kti
vierung altvertrauter Vorstellun
gen Gefühle von Beruhigung und 
Sicherheit erzeugen, müssen aber 
auf w eite Sicht individuelle Pla
nung und besonders die Berufs
wahl der Jugendlichen folgenschwer 
in die Irre führen.

Eine von irrationalen Traditio- 
nalismen oder auch bloßen Lobby- 
Interessen ungestörte wissenschaft
liche Untersuchung der gesellschaft
lichen Prozesse sowie eine daraus 
folgende zukunftsangepaßte Bera
tung der von ihnen betroffenen Be
völkerungskreise, wie sie z.B. be
reits die „Arbeitsstelle für betrieb
liche Berufsausbildung, Bonn" be
treibt, ist dagegen zu loben und 
sollte sich möglichst bald allgemein 
durchsetzen.

Generell wird zu untersuchen 
sein, w ie weit in einer rasch und 
unruhig sich w andelnden Gesell
schaft das in den Grundzügen im
mer noch statische Prinzip der Not
hilfe und des Schadenersatzes er
setzt werden sollte durch eine aktiv 
planende Sozialpolitik — nicht zu
letzt gerade im Interesse einer 
Kontrolle und Stabilisierung (frei
lich nicht einer Fixierung oder 
Rückwärtswendung) der sozialen 
Abläufe. (DG)
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Fürsorgewesen - fortschrittliche Intentionen
und ideologische Bremsen

D a s  Fürsorgewesen hat im Zusam
menhang mit der Sozialpolitik lange 
Zeit eine untergeordnete Rolle ge
spielt. Bis in die Gegenwart hinein 
ist es nicht nur mit dem Odium be
lastet. das sicäi mit dem alten bür
gerlichen Begriff der „Armen
pflege" verbindet, sondern darüber 
hinaus ist es auch dem Vorurteil 
ausgeliefert, es befasse sich vor
wiegend mit den „Asozialen", die 
ohnehin am Rande der Gesellschaft 
leben und nur im Ausnahmefall 
sinnvoll in die Gesellschaft einge
gliedert werden können.

Von V orurteilen  belaste t . . .

Diese Einschätzung des Fürsorge
wesens stammt, wie gesagt, aus je 
ner Entwicklungsphase der bürger
lichen Gesellschaft, in der die Dy
namik der wirtschaftlichen und ge- 
sellschaftlidien Entwicklung alte 
soziale Lebensformen aufzulösen 
und die persönliche Einbettung des 
einzelnen in geordnete soziale Zu
sammenhänge zu überspielen be
gann.

W er seine eigene wirtschaftliche 
und soziale Existenz im Fluß der 
gesellschaftlichen Entwicklung nicht 
zu sichern vermochte und wer sich 
in dieser Krise nicht an eine mäch
tige Selbthilfegruppe anzuschließen 
vermochte, geriet leicht unter das 
Verdikt wirtschaftlicher und sozia
ler Untüchtigkeit und fand sich der 
M ildtätigkeit ausgeliefert, die zwar 
aus durchaus ehrenwerten Impulsen 
viel Not zu lindern vermochte, je 
doch den W eg zu einer strukturel
len Behandlung sozialer Not ver
fehlte.

. . . am  R a n d e  d e r  S o z ia lp o litik

Auch als sich die bürgerliche Ge
sellschaft allmählich innerlich 
festigte und mit fortschreitender 
Steigerung des allgemeinen W ohl
standes und mit dem Ausbau eines 
verzweigten Systems sozialer Siche
rungen die aktuellen materiellen 
Nöte w eitgehend zu beseitigen ver
mochte, verblieb das Fürsorgewe
sen am Rande der Sozialpolitik.

Erst im Jahre 1961 wurde in der 
Bundesrepublik der Versuch unter
nommen, mit Hilfe eines umfassen
den Gesetzeswerkes {Bundessozial- 
hiifegesetz — BSHG — und Jugend
wohlfahrtsgesetz — JWG) eine 
Neuordnung des Fürsorgewesens 
herbeizuführen, die sowohl den 
W andlungen der sozialen Not in 
den letzten Jahrzehnten Rechnung 
trägt als auch dem Fürsorgewesen 
einen Platz im Gefüge der allge
meinen Sozialpolitik zuweist.

Die partiellen gesetzlichen Rege
lungen des Fürsorgewesens aus der 
Zeit vor dem ersten W eltkrieg und 
der W eim arer Republik wurden 
durch die neue Gesetzgebung in 
eine neue, umfassende Form über
führt.

N eues F ürsorgerecht bring t 
m a terie lle  u n d  persön liche  H ilfe

Zwei Gesichtspunkte stehen im 
M ittelpunkt dieser gesetzgeberi
schen Reform des Fürsorgewesens. 
Zum einen wird der Tatbestand, 
daß wir in der modernen industriel
len Gesellschaft weithin einen Ab
bau der „primären Arm ut“ beob
achten können, in das Fürsorgerecht 
übersetzt.

Neben die materiellen, insbeson
dere finanziellen Unterstützungs
leistungen tritt ein umfassender 
Katalog persönlicher Hilfeleistun
gen, die sich an den Besonderhei
ten des einzelnen Falles von Hilfe
bedürftigkeit orientiert und nicht 
allein die m aterielle Augenblicks
sicherung der Existenz, sondern 
deren Ausstattung mit den erfor
derlichen M itteln für eine selb
ständige W eiterentwicklung zum 
Ziele haben.

So umfaßt der Katalog der „Hil
fen in besonderen Lebenslagen“ 
Ausbildungshilfen, vorbeugende Ge
sundheitshilfen, Eingliederungshil
fen für Behinderte, Hilfen zur Pfle
ge und Hilfen zur W eiterführung 
des Haushalts bei vorübergehen
dem Ausfall der einen Haushalt 
betreibenden Personen. Da auch die 
Mütterhilfe, die Tuberkulosehilfe 
und die Blindenhilfe, die bisher

durch spezielle gesetzliche Vor
schriften geregelt wurden, in das 
neue BSHG aufgenommen wurden, 
hat das deutsche Fürsorgewesen 
nunmehr eine recht umfassende ge
setzliche Grundlage, die weit über 
die reine finanzielle Hilfe zum 
Lebensunterhalt im Falle primärer 
Armut hinausgreift und den viel
fältigen Erscheinungen „sekundä
rer" Not, z.B. auf dem Gebiet der 
Altenhilfe, Rechnung trägt.

R echtsanspruch  s ta tt M ild tä tigkeit

Der zweite wichtige Gesichts
punkt der neuen Gesetzgebung ist, 
daß der Hilfebedürftige grund
sätzlich einen Rechtsanspruch auf 
Hilfe haben soll. Damit wird das 
Fürsorgewesen aus der Beliebigkeit 
der karitativen M ildtätigkeit her
ausgehoben, und es wird als ver
pflichtendes Ziel der fürsorgeri
schen Hilfe anerkannt, dem Hilfe
bedürftigen unter Berücksichtigung 
seiner sozialen Gesamtlage zu 
einem angemessenen Platz in der 
Gesellschaft zu verhelfen.

Da das Fürsorgewesen nach dem 
Grundgesetz der Bundesrepublik in 
den Gestaltungsbereich der Ge
meinden bzw. der Länder fällt, kann 
das Bundessozialhilfegesetz nur 
einen Rahmen für die Neuordnung 
des Fürsorgewesens absteckenj die 
Länder erlassen Durchführungsver
ordnungen, und die Gemeinden 
bzw. die kooperativen Fürsorge
träger in den einzelnen Ländern 
(Landesfürsorgeverbände usw.) 
übertragen die Rahmenvorschriften 
des Bundesgesetzes in die fürsorge
rische Praxis. Der Rechtsanspruch 
auf Hilfe ist jedoch bundeseinheit
lich verankert, und durdi die ein
heitliche Verwendung des neuen 
Begriffes der „Sozialhilfe“ soll die 
inhaltliche W andlung im Fürsorge
wesen sinnfällig werden.

E chte S o zia lp o litik ,
aber auch noch echte P roblem e

Diese beiden zentralen Gesichts
punkte der neuen Fürsorgegesetz
gebung bedeuten ohne allen Zwei
fel einen Fortschritt gegenüber dem 
bisherigen Zustand. Sie berücksich
tigen an einer entscheidenden Stelle 
die gesellschaftlichen Wandlungen, 
die sich in den letzten Jahrzehnten 
vollzogen haben, setzen diese in
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neue rechtlidie Regelungen und 
Prinzipien um und geben insofern 
ein Beispiel für eine zeitgemäße 
und gegenwartsbewußte Sozial
politik.

Freilidi bleibt abzuwarten, in
wieweit die in der neuen Gesetz
gebung vorgesehenen Sozialhilfe
leistungen von den Trägern der 
Sozialhilfe faktisch auch erbradit 
w erden können. H ier spielt nidit 
nur die finanzielle Kapazität der 
Träger der Sozialhilfe eine Rolle, 
sondern audi die Frage, ob genü
gend M ensdien zur Verfügung ste
hen, die sich der neuen Aufgaben 
der „persönlichen Hilfe“ mit aus- 
reidiender Intensität annehmen 
können. Darüber hinaus ist zu fra
gen, ob bereits genügend durdi- 
dadit ist, wie sidi das neue System 
der Sozialhilfeleistungen in das 
allgem eine Gefüge sozialer Sidie- 
rungen einfügt.

V orerst ist sicherlidi nodi mit 
zahlreidien Überschneidungen zu 
redinen, und es zeigt sid i an die
ser Stelle, daß auch die sozialwis- 
senscfaaftlidie Forschung das Für
sorgewesen bisher sträflich ver
nachlässigt hat: Es hätte einer brei
teren M aterialkenntnis über die 
Erscheinungen der „sekundären" 
Arm ut und Not in unserer Gesell
schaft bedurft, um bereits der Aus
arbeitung der Gesetzgebung einen 
umfassenden Überblick über die 
tatsächlidien Erfordernisse eines 
m odernen Sozialhilfewesens zu
grunde legen zu können.

Umstrittenes
Subsid iaritä tsprinzip

Einen besonderen Aspekt hat die 
neue Sozialhilfegesetzgebung da
durch erhalten, daß sowohl im 
BSHG wie im JWG — in z. T. un- 
tersdiiedlichen Formulierungen — 
eine Regelung eingebaut ist, die 
den freien, insbesondere konfessio
nellen Wohlfahrtsverbänden einen 
„gesdiützten Wirkungsraum" schaf
fen will. Es ist vorgesehen, daß die 
kommunalen Träger der Sozialhilfe 
(bzw. deren Zusammensdilüsse zu 
Landesverbänden) zwar dem Hilfe
bedürftigen gegenüber in letzter 
Instanz verantwortlidi sind, die 
Ausführung der Hilfeleistung je 
doch — unter Berüdcsiditigung der 
Wünsche der Hilfebedürftigen — 
weitgehend den freien W ohlfahrts
verbänden überlassen sollen, die 
ihrerseits den Kommunen gegen
über Subventionsansprüche anmel
den können.

Diese Regelung war im Bundes
tag w ie in der Literatur heftig um
stritten und ist derzeit Gegenstand 
eines Verfahrens beim Bundesver
fassungsgericht. Sie wurde von 
ihren Verfechtern mit red it unter- 
schiedlidien Argumenten begrün
det. Insbesondere aus katholischen 
Kreisen wurde unter Berufung auf 
die päpstlidie Enzyklika „Quadra- 
gesimo Anno" (1931) geltend ge
macht, in der Gesellsdiaft habe die 
kleinere soziale Gruppe jeweils den 
Vorrang gegenüber der größeren; 
so habe also die öffentlidie Hand

der Religionsgemeinschaft gegen
über sich nur „subsidiär" zu ver
halten^ (Subsidiaritätsprinzip).

So sinnvoll es nun auch sein mag, 
den Hilfebedürftigen zunädist auf 
seine unmittelbare soziale Umge
bung zu verweisen, so sehr wird 
man doch andererseits in Frage 
stellen müssen, ob dieses Prinzip 
audi im Sinne eines Vorranges be
stimmter Institutionen ausgedeutet 
werden kann: Die großen konfes
sionellen W ohlfahrtsverbände ste
hen dem Hilfebedürftigen als orga
nisierte Gebilde ja  nidit dadurch 
von vornherein näher als seine je 
weilige Kommune, daß sie konfes
sionell geprägt sind.

H inter dieser Auffassung, die 
nicht nur ein bestimmtes Bild von 
einer „sinnvollen" Gliederung der 
Gesellschaft einsdiließt, sondern 
auch die Hilfeleistung mit dem 
Glaubensbekenntnis des Hilfebe- - 
dürftigen unm ittelbar koppelt, steht 
eine doch wohl unzeitgemäße Sicht 
der komplizierten gesellschaftlidien 
Verhältnisse unserer Zeit. Eben 
wenn man davon ausgeht — wie 
es die neue Gesetzgebung ja  im 
Grunde tu t —, daß die Erscheinun
gen sozialer Not in der modernen 
Gesellschaft außerordentlich kom
plex sind und ein Abheben auf die 
jeweilige Situation erfordern (Prin
zip der persönlidien Hilfe), wird 
m an andererseits die Durdiführung 
der Hilfe nicht prim är auf den Fakr 
tor des Glaubensbekenntnisses des 
Hilfebedürftigen und auf dessen
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Entsprechung im institutionellen 
Gefüge der Wohlfahrtseinrichtun- 
gen festlegen können. Ganz abge
sehen davon, daß die Verbindung 
von Glaubensbekenntnis und Hilfe
bedürftigkeit im Bewußtsein des 
Hilfebedürftigen keineswegs unter
stellt werden kann!

Die evangelischen Kräfte, die sich 
der katholischen Auffassung weit
gehend angeschlossen haben, haben 
sich vor allem darauf berufen, daß 
mit dem Wahlrecht des Hilfebedürf
tigen gewährleistet sei, daß er nicht 
gegen seinen W illen an eine kon
fessionelle Einrichtung sozialer 
Hilfe verw iesen werden könne. Ob 
dieses W ahlrechtsprinzip in der 
Praxis wirksam sein wird, sei da
hingestellt. Bedenklich bleibt, daß 
mit dem gesetzlich verankerten 
Vorrang der freien W ohlfahrtsver
bände letztlich auf einem bestimm
ten Gebiete der konfessionellen 
Spaltung der Gesellschaft Vorschub 
geleistet und die allgemeine sozial
politische Tendenz gefördert wird, 
Aufgaben von allgemeinem öffent
lichem Gewicht auf nicht-öffentlidie 
Träger zu delegieren.

P artnerscha ft vo n  ö ffen tlicher  
u n d  fr e ie r  Fürsorge

Die Sorge vor einem „Ausufern" 
des Staates, die hinter dieser Ten
denz steht, hat ihren guten Grund; 
ob sie zu derart weit führenden 
Konsequenzen nötigt, ist mehr als 
fraglich. Die Gefahr der Bürokrati
sierung, die sicherlich gerade für 
das Fürsorgewesen tödlich sein 
kann, bedroht die öffentliche Hand 
ebenso wie die großen gesellschaft
lichen Verbände. Sie wird für die 
freien W ohlfahrtsverbände um so 
größer, je  m ehr sie in die Rolle 
öffentlich sanktionierter und sub
ventionierter Einrichtungen hinein
wachsen. Das unbestreitbare Ver
dienst, das insbesondere den kon
fessionellen Fürsorgeeinrichtungen 
für die Linderung sozialer Nöte in 
der Vergangenheit zukommt, gibt 
keinen hinreichenden Grund dafür 
ab, sie unter den gewandelten ge
sellschaftlichen Verhältnissen als 
prim äre Träger sozialer Hilfelei
stung rechtlich zu legitimieren. 
Vielmehr wird man die Sozialhilfe 
neuen Verständnisses als eine ori
ginäre öffentliche Aufgabe, als

einen integrierenden Bestandteil 
der allgemeinen Sozialpolitik sehen 
müssen.

. Es steht außer Zweifel, daß die 
staatlich nicht gebundenen Kräfte 
in der Sozialpolitik eine wesent
liche und selbständige Rolle spie
len. Doch das Prinzip der „Partner

schaft" zwischen öffentlicher und 
freier Fürsorge, das bereits den ge
setzlichen Regelungen der zwan
ziger Jahre zugrunde lag und sich 
in der Praxis bestens bew ährt hat, 
dürfte der Komplexität und der 
V ielfalt sozialer Not in der moder
nen Gesellschaft institutioneil am 
ehesten gerecht werden. (J. M.)

Bildungspolitik als Sozialpolitik

W e n n  hier im folgenden von Bil
dungspolitik die Rede sein soll, so 
ist damit der Begriff im weitesten 
Umfang gemeint: Umschreibung
aller Maßnahmen, die den einzel
nen instand setzen sollen, sich sei
ner Gesellschaft anzupassen und 
sich in ihr zu behaupten, und die 
weiterhin es der Gesellschaft er
möglichen, die verschiedenen A kti
vitäten so zu koordinieren, daß Be
stand und Fortkommen der Gesell
schaft gesichert bleiben. Es wird 
unter diesen Begriff also Bildung, 
Ausbildung und Forschung sub
sumiert.

Es gibt sozialpolitische M aßnah
men, die die Bildungspolitik be
treffen: Berufsberatung, Berufsför
derung, Rehabilitierung, Schulgeld
freiheit, Honnefer Modell usw. In 
ihnen kommt zum Ausdruck, daß 
man erkannt hat, w ie sehr insbe
sondere die Jugend durch sozial
politische Maßnahmen gefördert 
werden muß.

D iskr im in ierende  M a ß n a h m en
einerseits  . . .  I

Aber leider haftet diesen Maß
nahmen noch weitgehend das 
Stigma an, daß sie aus aktueller 
N ot geboren sind. Die Ungerech
tigkeiten, die mit ihnen gesetzt 
wurden, sind beachtlich.

Als in einigen Ländern der Bun
desrepublik z. B. die Schul- und 
Studiengeldfreiheit gew ährt wurde, 
gab es das sogenannte Honnefer 
Modell (Studienstipendien) noch 
nicht. Das hatte zur Folge, daß den 
Bedürftigen das Studium immer 
noch nicht ermöglicht (denn die 
Hauptstudienkosten liegen außer
halb der Kolleggelder usw.), den 
anderen aber das Studium nodi 
leichter wurde. Der Versuch, hier

durch das Honnefer Modell Abhilfe 
zu schaffen, scheint zwar folgerich
tig, übersieht aber, daß die Chan
cengleichheit wiederum durch zu
sätzliche Prüfungen (mit zusätz
lichen Belastungen) verletzt wird.

Außerdem ist die Hilfe über das 
Honnefer Modell keineswegs aus
reichend. Uns scheint die Haltung 
der Gesellschaft, daß der Begabte 
aus der unteren Schicht sich seine 
Stellung durch zusätzliche Bela
stungen erstreben müsse, sehr fatal, 
weil die Überwindung der Sperren, 
die ihm beim Aufstieg in den aka
demischen Beruf durch sein Milieu 
gesetzt sind, schon ein großes Maß 
an Kraft abverlangt, ohne daß noch 
zusätzlich im Übermaß Askese ge
trieben werden muß. Immerhin ge
ben die allgemeinbildenden Schu
len und Hochschulen zu, daß es so 
etwas wie eine gleiche Startchance 
gibt oder geben sollte.

. . . u n d  M angel a n  g u ten  
B eru fsa u sb ild u n g sste llen  . . .

Seltsamerweise ist diese Vorstel
lung überhaupt nicht in die Aus
bildung der übrigen Jugendlichen 
aufgenommen worden. Sie ist der 
Konkurrenzsituation der Wirtschaft 
überlassen und fördert Ungerech
tigkeiten in hohem Maße. Gute Be
rufsausbildungsstellen stehen nur 
in geringem Maße zur Verfügung 
(wenn man daran festhält, daß eine 
zeitgemäße Ausbildung nur in der 
Lehrwerkstatt oder in Fachschulen 
erreicht werden kann). W er keine 
Möglichkeit hat, sich einer soldien 
Ausbildung zu unterziehen, bleibt 
ohne Hilfe auf dem freien Markt.

Die Konsequenz davon ist fol
gende: Die unzureichende Ausbil
dung bedeutet eine unzureichende 
Einsatzmöglichkeit im Berufsleben.
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Sie setzt die davon Betroffenen der 
beruflichen Benachteiligung (höhere 
Arbeitslosigkeit, geringere Bezah
lung, vorzeitiges Aussdieiden aus 
der Produktion usw.) aus und m adit 
sie gerade so zum Gegenstand 
sozialpolitisdier Notmaßnahmen.

. . . scha ffen  so z ia len  N o tsta n d  
w estdeu tschen  B ildungsw esens!

Bs gibt nodi ein w eiteres anzu
m erken: Es ist lange bekannt, daß 
der A nteil der am Arbeitsleben Be

teiligten zugunsten derer zurück
geht, die von seinen Erträgen leben 
sollen. Nim gehört es zwar , zum 
Prinzip des Wirtsdiaftslebens, mit 
immer geringerem Aufwand immer 
größere Erträge zu erzielen, aber 
dieses Prinzip wird dodi weit
gehend nur für den Tag gesehen. 
W iditig wäre es, die Arbeitenden 
durdi langfristige produktions
ändernde und -fördernde M aßnah
men so zu unterstützen, daß sie 
die immer größer werdende Unter

haltsaufgabe ausreidiend wahrneh
men können. Sieht man sidi aber 
die Forsdiungsmisere in der Bun
desrepublik an, so muß man sagen, 
daß diese Aufgabe kaum gesehen 
wird.

Es ersdieint dringend notwendig, 
unsere Sozialpolitik daraufhin zu / 
untersudien, wie sie durdi Bil
dungspolitik ersetzt w erden kann 
oder gar überflüssig gem adit wer
den kann. (-he-)

K o n ra d  S to p p , D o rtm u n d ;

Gewährt Vermögen soziale Sicherheit?

In der Bundesrepublik Deutsdiland w ird sidier und 
unbeirrt der W eg zu einer allgemeinen Staatsbürger

versorgung besdiritten, obwohl andererseits immer 
eindringlidier die Notwendigkeit einer Eigenvorsorge 
durdi Eigentums- (Vermögens-) Bildung für die Risiken 
des Lebens propagiert wird.

In der öffentlichen Diskussion wird in diesem Zusam
menhang im allgemeinen von Eigentumsbildung ge- 
sprodien. Dies ist nidit korrekt, da durdi eine breite 
Streuung des Vermögenszuwadises kein Eigentum im 
juristisd ien  Sinne, sondern disponibles Vermögen 
gebildet wird.

V erm ögen  — Q uelle  d e r  S icherheit 
u n te r  bestim m ten  P räm issen

Ist es die Politik der W ahlgesdienke, oder ist es die 
Unmöglidikeit, riditige Erkenntnisse und damit ridi
tige O rdnungsvorstellungen gegen das Unverständnis 
der W ähler durdizusetzen, die zu dieser Differenz 
zwischen W ollen und Handeln führen? Oder halten 
die Leitbilder, die das sozialpolitische W ollen bestim
men, der gegebenen W irklidikeit gesellsdiaftlidier 
Zusammenhänge und Abhängigkeiten nidit stand? Ist 
die Differenz zwisdien Denken und Tun auf ein Leit
bild zurüdezuführen, das die W irklidikeit zu gestalten 
n id it in der Lage ist? Kann unter den gesellsdiaftlidien 
Bedingungen einer Industriegesellsdiaft Vermögen 
soziale Sidierheit gewähren?

Diese letzte Frage ist sowohl zu bejahen als audi zu 
verneinen. Zu bejahen ist sie für die Besitzer großer 
Vermögen mit einem Zinseinkommen, das groß genug 
ist, um davon leben zu können. Mit einer grundsätz- 
lidien Einsdiränkung gilt dies audi für kleinere und 
m ittlere Vermögen. In diesem Fall kann die Existenz 
nicht aus dem Zinseinkommen, sondern unter bestimm
ten m akroökonom isdien Voraussetzungen durdi Ver
zehr der Vermögen bestritten werden.

Verzehr von Vermögen, d .h . Entsparen, bedeutet da
bei nidits anderes als einen Umtausdi von Vermögens
titel in Konsumtitel. Voraussetzung für den Umtausdi 
von Vermögenstitel, denen warenseitig Investitions
güter gegenüberstehen, in Ansprüdie an das verzehr
bare Sozialprodukt ist eine entsprediend hohe Spar
quote aus den Einkommen der laufenden Periode. Die 
gesamtwirtsdiaftlidie Sparquote der laufenden Periode 
ist durdi die gütermäßige Zusammensetzung des 
Sozialproduktes präjudiziert. Jede Realisierung von 
Vermögen, das in vorangegangenen Zeiträumen gebil
det wurde, bedingt eine zusätzlidie Sparquote, d. h. 
eine Sparquote, die über die vom Sozialprodukt der 
laufenden Periode erzwungene hinausgeht. Das Ent
sparen, z. B. der Verkauf von Aktien, ist von einem 
kompensatorisdien Sparen und d .h . vom Konsumver- 
zidit anderer abhängig. Dem Entsparen der einen muß, 
gesamtwirtsdiaftlidi gesehen, ein Sparen anderer in 
der gleidien Periode gegenüberstehen. Die Möglidi- 
keit des Entsparens ist abhängig vom Volumen eines 
kompensatorisdien Sparens und findet im M arktpreis 
der Wertpapiere ihren Ausdrude.

Theoretisdi ist die Realisierung gebildeten Vermögens 
audi ohne eine kompensatorisdie Sparquote denkbar, 
und zwar bei Verzidit auf die Reproduktion des Kapi
tals. Einen soldien Verzidit kann sidi aber keine 
Volkswirtsdiaft leisten, da er zu öiner Sdimälerung 
des Sozialproduktes und zwangsläufig zu Arbeitslosig
keit führen müßte.

Il lu s io n  u n d  JP irklichkeit

Eine Sozialpolitik der „Hilfe zur Selbsthilfe“, die eine 
eigenverantwortlidie Daseinsfürsorge durdi Vermö
gensbildung für die nahe Zukunft zum Ziele hat, muß 
unter den gegebenen M öglidikeiten scheitern. Kein 
Sozialpolitiker wird ernsthaft bestreiten können, daß 
es für die übersdiaubare Zukunft unmöglich ist, allen 
Bürgern eine Vermögensbildung in einer Größenord
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